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Stadt Wolgast Beschlussvorlage • StV Wolgast
öffentlich

Geschäftszeichen Datum: Drucksache Nr.

14.12.2023 01-BV 2023-216

Gremium Termin Beratungsergebnis

Stadtvertretung Wolgast

Fortführung der Aufgabenstellung „Modellregion Insel Usedom"

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Fortführung der Aufgabenstellung „Modellregion Insel Usedom und Stadt
Wolgast“ in einem dauerhaften Betrieb bei der UTG. Die Aufgaben des Projektvorhabens Modellregion „Insel
Usedom und Stadt Wolgast“ werden nach dem Projektende am 31.12.2023 ab dem Kalenderjahr 2024 in der
UTG in Form einer neuen Abteilung/Sparte fortgeführt.

Alle bisherigen Rechte und Pflichten der aktuell interimistischen Geschäftsbesorgung gehen damit auf die
UTG über. Die Finanzierung für die fortzuführenden Aufgaben (max. 150.000€) erfolgt über eine GästeCard-
Umlage in Höhe von 0,02 € pro Übernachtung/Aufenthalt (s. Anlage 1).

Der Bürgermeister wird ermächtigt, der Erweiterung des UTG-Gesellschaftsvertrages um die Aufgaben
dieser neuen Abteilung/Sparte nach Vorlage in der ersten ordentlichen UTG Gesellschafterversammlung des
Jahres 2024 zuzustimmen.

Ergebnis der Beratung und Abstimmung: Beschluss Nr.

Gremium

Stadtvertretung Wolgast

Gesetzliche Mitglieder Sitzungsdatum TOP

Beschluss Abstimmung

einstimmig

mit Stimmenmehrheit

abgelehnt

vertagt

laut Vorlage

mit Abweichung

Ja Nein Enthaltung

Gemäß § 24 KV M-V (Mitwirkungsverbot) waren folgende Vertreter von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen:

Unterschrift Siegel Unterschrift
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Begründung:

Die Modellregion „Insel Usedom und Stadt Wolgast“ endet zum 31.12.2023. Bis dahin haben die
Kooperationsgemeinden die UTG als integrierten Dienstleister bestimmt und diese mit der Wahrnehmung
einer interimistischen Geschäftsbesorgung als sog. „Aufgaben-/Projektträger“ beauftragt. Anschließend soll
das Projekt in einen dauerhaften Betrieb übergehen. Die Voraussetzungen dafür sind gemäß der juristischen
Perspektive „Ganzheitliche Tourismusregion Insel Usedom und Stadt Wolgast“ (s. Anlage 2), erarbeitet von
Rechtsanwalt Andreas Schriefers, gegeben. Der Aufsichtsrat der UTG hat in der Sitzung vom 21.09.2023
eine entsprechende Empfehlung an die UTG Gesellschafterversammlung ausgesprochen, die daraufhin in
der Sitzung vom 28.09.2023 einen entsprechenden Beschluss gefasst hat. Der Beschluss der
Gemeindevertretung ist gemäß § 22 Abs. 3 Nr. 11 der KV M-V erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen: Ja / Nein Finanzierung

Insgesamt: Jährlich in Folge: Zuschüsse/ Beiträge: Eigenanteil:

Veranschlagung im Ergebnishaushalt: Ertrag / Aufwand

Finanzhaushalt: Einzahlung / Auszahlung

Betrag im Jahr 2023:
Produkt.

.

Konto
Betrag im Jahr 2024:

Betrag im Jahr 2025:

Betrag im Jahr 2026:

Verfasser: Fischer, Ralf

Sachbearbeiter: Fischer, Ralf (Hauptamt), 13.12.2023
Tel.: 03836/ 251-132, eMail: Ralf.Fischer@wolgast.de

Anlagen:

Anlage 1: Budgetübersicht zur Finanzierung

Anlage 2: juristische Perspektive „Ganzheitliche Tourismusregion Insel Usedom und Stadt Wolgast“,
erarbeitet von Rechtsanwalt Andreas Schriefers


